
 

 

 
 

Dezernat IV 
Kulturamt 
Frau Julian, Tel. 2942 
Bremerhaven, 13.03.2023 

 
 
 

Vorlage Nr. IV – K 13/2023  

für die Sitzung des Ausschusses für Schule und Kultur – Bereich Kultur. 

Beratung in öffentlicher Sitzung: ja Anzahl Anlagen: 1 

 
 
 
Anträge an den Bremerhavener Kulturtopf - 1. Vergaberunde 2023 
 
A Problem 
Entsprechend der Richtlinien des Bremerhavener Kulturtopfes haben die Delegierten des 
Bremerhavener Kulturtopfes die eingegangenen Anträge aus der 1. Vergaberunde 2023 be-
raten und einen Vorschlag, der vom Kulturamt geprüft wurde, erstellt (siehe Anlage).  
 
B Lösung 
Die vorliegenden Anträge 1-13 werden, wie vom Bremerhavener Kulturtopf vorgeschlagen, 
mit insgesamt 16.410,43 € € bezuschusst. 
 
Der Antrag Nr. 14 wird abgelehnt, da dieser nicht den Richtlinien des Kulturtopfes entspricht. 
 
Der Antrag Nr. 15 wird abgelehnt, da der Antragstellende bzw. eine Vertretung bei der Ver-
sammlung des Kulturtopfes unentschuldigt gefehlt hat. Der Antrag wird in diesem Fall nicht 
behandelt und in die nächste Vergaberunde verschoben. Da die beantragte Veranstaltung 
jedoch bereits am 20. Mai 2023 stattfinden soll und bis dahin keine neue Vergaberunde statt-
findet, ist der Antrag abzulehnen.  
 
C Alternativen 
Es werden keine Alternativen vorgeschlagen.  
Der Ausschuss für Schule und Kultur kann vom Vorschlag der Delegierten des Bremerhave-
ner Kulturtopfes abweichen. Will der Ausschuss für Schule und Kultur von dem eingereichten 
Vorschlag abweichen, ist nach den Richtlinien zunächst dem Vorstand des Bremerhavener 
Kulturtopfes Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
D Auswirkungen des Beschlussvorschlags 
Die Mittel für die unter Punkt „B“ genannten Anträge in Höhe von 16.410,43 € stehen bei der 
Haushaltsstelle 6300/685 04 (Mittel des Bremerhavener Kulturtopfes) zur Verfügung.  
 
Klimaschutzzielrelevante Auswirkungen sind nicht erkennbar und für eine Gleichstellungsre-
levanz gibt es keine Anhaltspunkte. Die besonderen Belange von Menschen mit Behinde-
rung, Belange des Sports sowie die besondere örtliche Betroffenheit eines Stadtteils oder 
besondere Belange von ausländischen Mitbürger:innen sind im Rahmen der Beschlussfas-
sung nicht relevant. 
 
E Beteiligung / Abstimmung 
Die Delegierten und der Vorstand des Bremerhavener Kulturtopfes wurden beteiligt. 
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F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem BremIFG 
Für eine Veröffentlichung geeignet. Die Veröffentlichung gemäß den Vorschriften des 
BremIFG erfolgt über Dezernat IV. 
 
 G Beschlussvorschlag 

Der Ausschuss für Schule und Kultur beschließt,  

 

1. für die vorliegenden Anträge 1 bis 13 insgesamt 16.410,43 € zur Verfügung zu stellen.  

2. Den vorliegenden Antrag 14 abzulehnen, da der Antrag nicht den Richtlinien ent-

spricht. 

3. Den vorliegenden Antrag 15 abzulehnen, da der Antragstellende bei der Versamm-

lung des Bremerhavener Kulturtopfes unentschuldigt gefehlt hat. 

 
 
 
 
Frost 
Stadtrat 
 
 
 
Anlage: Anträge zum Kulturtopf - 1. Vergaberunde 2023 
 
 


